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Mitglied im Verbund für 
Ausbildung und Studium in den Therapieberufen (VAST)

Positionen des BDSL

Beurteilung des BDSL

1. Ausbildungsabschnitt
Staatliche Anerkennung

2. Studienabschnitt
Bachelor

3. Studienabschnitt
Master
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Logopädische Grundausbildung anwendungs- 
orientiert und unter wissenschaftspraktischen  
Gesichtspunkten,
Modularisiert – geklärte Kompetenzen der  
Lehrenden
Enge Kooperation zwischen Schule und Hoch-
schule, beide behalten jedoch ihre Autonomie
180 ECTS/ECVET, bis zu 50 % Anrechnung von An-
teilen der Schul-phase auf die Hochschulphase

Vertiefendes und/oder be-
gleitendes Hochschulstudium 
Schul- und Hochschulphase 
insg. 270 ECTS, bis zu 50 % 
Anrechnung der Schulphase

Anerkannt  
als 180 ECTS Hochschulphase

Vertiefendes Hoch-
schulstudium – Speziali-
sierung, Forschung und 
Lehre
60 bis 120 ECTS

Schulabschluss/Berufs-Akademie 
Staatliches Examen (LogAPrO*) am Ausbilungsende 

Hochschulabschluss, 
Bachelor of Science

Hochschulabschluss, 
Master of Science

Staatliche Anerkennung und Bachelor of Science 2. Studienabschnitt
Master ProMo- 

Tion180 bis 240 ECTS berufsbefähigendes Studium an der Hochschule
Fachschulphase vollständig in die Hochschulphase integriert. 

Vertiefendes Masterstu-
dium

Die Bundesregierung und die Länder 
sind aufgefordert, für die Versorgung 
der Bevölkerung eine gute Ausbildung 
von Gesundheitsfachberufen – hier 
Logopädie – zu gewährleisten.

2016 pflegen 35 BDSL-Schulen (der aktuell 45 Mitgliedsschulen) in der Bundesrepublik Kooperationen mit Hochschulen  
unter Abstimmung und Anerkennung von Anteilen der Fachschulphase.

Folgender Überblick zeigt die aktuelle Situation in der Landschaft der Kooperationen zwischen Fachschulen und Hochschulen auf  
(die Städtenamen markieren entsprechende Schulstandorte, hat ein Standort mehrere Schulen, ist der Trägername aufgeführt):

Staatliche Anerkennung und Bachelor of Science 2. Studienabschnitt
Master P 
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Logopädische Grundausbildung unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten
Modularisiert – geklärte Kompetenzen der Lehrenden
Schul- und Hochschulphase unter Leitung der Hochschule 
Studierende sind von Beginn an in Schule und Hochschule eingeschrieben
180 bis 240 ECTS insgesamt, i.d.R. 7 Semester Studienzeit

Vertiefendes Hoch-
schulstudium – Speziali-
sierung, Forschung und 
Lehre
60 bis 120 ECTS

Staatliches Examen, am Ende der dreijährigen Ausbildung (LogAPrO*)
Bachelor of Science, i.d.R nach 7 Semestern 

Hochschulabschluss, 
Master of Science

* LogAPrO: Logopädenausbildungs- und Prüfungsordnung, 1980

Modell A: Additiver oder Dualer Ausbildungs- und Studiengang 

Modell B: integrativer Ausbildungs-/Studiengang

Modell C: Primärqualifizierender Studiengang an der Hochschule

Die Akteure der bislang eingerichteten Hochschulstudiengänge tragen über 
ihre Forschung, über Diskurse auf Kongressen, über vermehrte Veröffentli-
chungen schon jetzt zu einem erheblichen Anstieg an Kompetenzerweite-
rung auf verschiedenen Gebieten bei.
Die Möglichkeit des Hochschulabschlusses hebt die Attraktivität des Berufes 
und die Leistungsfähigkeit der Berufsmitglieder deutlich an und erscheint 
für die Höhe der Verantwortungsübernahme der Berufsgruppe folgerichtig 
(Wanetschka, 2016).

Der Weg in die Kooperationen nahm Einfluss auf die Strukturen und die 
Qualität der Ausbildung sowie auf die Kompetenzen der Lehrenden: Die 
Schulen arbeiteten an einer kompetenzorientierten Modularisierung ihrer 
Ausbildungskonzepte, führten praxisrelevante Grundlagen wissenschaflichen 
Arbeitens ein und ein großer Teil der Lehrenden holte ggf. fehlende akade-
mische Abschlüsse nach. 

Der Bundesverband deutscher Schu-
len für Logopädie e.V. (BDSL) unter-
stützt das Hineinwachsen  
logopädischer Ausbildung in den 
Hochschulraum unter Einbeziehung 
der Ressourcen der Fachschulen.

Forderung: Einheitliche niveaustufe 
in der Logopädie für die Verantwor-
tungsübernahme von Therapie im 
DQR (Stufe 6).
Fachschulabgänger*innen und Ab-
schließende mit Bachelor sind gleich-
wertig berufsqualifiziert bzw. berufs-
befähigt nach Ausbildungswegen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten.

Jede staatlich anerkannte Logopäd*in 
oder Logopäd*in mit Bachelor- 
abschluss arbeitet eigenverantwort-
lich, evidenzbasiert und reflexiv 
(Wanetschka, 2016).
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